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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Der unbestimmte Gesetzesbegri  "das Wohl des Kindes" ist nach den Maßstäben und Wertvorstellungen auszulegen,

die sich in den betre enden Lebensbereichen und Sachbereichen herausgebildet haben (Hinweis E VwSlg Nr 2765/62

u 6397/64). Als Richtlinie für die Berücksichtigung des "Wohls des Kindes" steht vor allem § 178a ABGB zur Verfügung.
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